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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen! 

Im September diskutieren 
wir, im Oktober fordern wir 
und anschließend werden wir 
bis Mitte Dezember verhan-

deln. Ob wir dann auch demonstrieren und streiken werden, hängt davon ab, ob 
unser Tarifpartner, die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), sich von Anfang 
an abschlussorientiert zeigt oder ob sie aus einer Wagenburg heraus verhandelt. 
Sollte es dazu kommen, dass wir zum Beispiel Demozüge organisieren, können wir 
uns glücklich schätzen, dies in Deutschland und nicht in England, dem Mutterland 
der Demokratie, zu unternehmen. In England nämlich, so titelte die FAZ Anfang Juli, 
ist „langsam gehen verboten“. Klingt lustig, ist aber ernst zu nehmen und letztlich 
sehr bedauerlich. 
Würden wir also im Herbst nicht durch Dresden oder Düsseldorf demonstrieren, 
sondern durch London oder Liverpool, bräuchten wir gleichsam Einpeitscher, die 
unsere Demonstrierenden zu einem Mindesttempo bewegen. Hintergrund ist, dass 
die konservative britische Regierung vorgibt, verhindern zu wollen, dass der Verkehr 
oder wichtige Baustellen beeinträchtigt werden. Die FAZ bemerkte dazu am 4. Juli 
2023 trocken: „Langsames Gehen war bislang nicht einmal in Nordkorea verboten.“
Ich gehe davon aus, dass wir in der oben erwähnten Länderrunde mit einer massiven 
Erwartungshaltung unserer Mitglieder in die Verhandlungen gehen werden. Auch 
in anderen stark dienstleistungsorientierten Bereichen wird demnächst verhandelt 
und vielleicht auch gestreikt werden. So stehen zum Beispiel auch für unsere GDL 
im Herbst wichtige Tarifverhandlungen an. 
Sollten dann all die wichtigen Dienstleistungen, die unsere Kolleginnen und Kolle-
gen tagtäglich vor Ort den Menschen zur Verfügung stellen, streikbedingt einmal 
nicht genutzt werden können, kann es schnell dazu kommen, dass auch bei uns der 
Ruf nach Einschränkungen (wieder) laut wird. Es ist populär und einfach, das Funkti-
onieren des öff entlichen Sektors ultimativ zu fordern, ohne zu fragen, wie genau die-
ses Funktionieren dauerhaft sicherzustellen ist. Wundern wir uns also nicht, wenn 
wir im Herbst nicht nur Zuspruch erfahren, sollten wir langsam gehen, nachdrück-
lich streiken oder laut demonstrieren. Was sich heute wie eine britische Schrulle 
liest, könnte morgen unser konkretes Problem werden. Unsere Reaktion muss dann 
sein: Jetzt erst recht!

Mit freundlichen Grüßen

Volker GeyerVolker Geyer

Editorial
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Von Volker Geyer

Im letzten Heft habe ich unter der Über-
schrift „Kommunizieren! Planen! Verab-
reden!“ unser neues Format der Regio-
nalkonferenzen vorgestellt. Mit unseren 
sechs Regionalkonferenzen, die wir im 
Laufe des Septembers durchführen, wol-
len wir unsere Mandatsträger und Mul-
tiplikatoren auf die kommende Einkom-
mensrunde einstimmen, aber auch von 
Ihnen erfahren, welche Forderungen in 
den Verwaltungen und Betrieben disku-
tiert werden und wie es um die 
Aktionsbereitschaft steht. Denn 
wenn wir am 11. Oktober 2023 
in Berlin in unseren Gremien 
den Forderungsbeschluss fas-
sen, stellt dieser Beschluss weit 
mehr als einen symbolischen 
Auftakt dar. 

Parameter der 
Forderungsfindung

Wir müssen uns während der 
Regionalkonferenzen und dann 
abschließend beim Forderungs-
beschluss selbstkritisch fragen, 
was kann, was soll und was 
muss gehen? Und was können 
wir gemeinsam durchsetzen? 
Wer es sich einfach machen 
will, der kann einfach sagen: 
„Wir fordern dasselbe wie beim 
TVöD“. Er muss sich dann aber 
die Gegenfrage gefallen lassen, ob er die 
TVöD-Forderung oder das TVöD-Ergebnis 
meint. Klar ist, dass der – von den Beschäf-
tigten mit großer Mehrheit als gut bewer-
tete – TVöD-Abschluss das Ergebnis einer 
langwierigen Auseinandersetzung und 
eines intensiven Arbeitskampfs war. 
Nicht weniger wichtig für unsere interne 
Diskussion ist jedoch, dass sich TVöD und 
TV-L mittlerweile spürbar voneinander 
unterscheiden. Als bekennende Anhän-
ger des Flächentarifs bedauern wir dies. 
Als unseren jeweiligen Mitgliedern ver-
pflichtete Tarifvertragspartei müssen wir 
jedoch überlegen, welche Konsequen-
zen sich daraus ergeben. Gibt es vielleicht 
unterschiedliche Bedarfe, die sich aus den 

unterschiedlichen Tarifverträgen TVöD 
und TV-L ergeben?
Dies ist keine rhetorische Frage, sondern 
eine Frage, die in den nächsten Wochen 
diskutiert werden muss. Dass es spür-
bare Unterschiede in den Tarifwerken 
gibt, ist unbestreitbar. Ob diese die Qua-
lität haben, im Länderbereich strukturell 
anders zu fordern, kann und will ich nicht 
vorgeben. Es muss in den Regionalkonfe-
renzen diskutiert und in unserer Bundes-
tarifkommission in einen Beschluss gegos-
sen werden.

Stichwort Eingruppierung

Als wir vor einem Jahr die TVöD-Runde 
vorbereiteten, herrschte schnell große 
Einigkeit, dass die lineare Forderung abso-
lute Priorität genießen würde. Die wirt-
schaftliche Lage ist weiterhin schwierig 
–  Stichwort Inflation – und ich kann mir 
nicht vorstellen, dass unsere Mitglieder 
dieses Thema nicht auch konkret anspre-
chen werden. Ich weiß jedoch auch aus 
vielen Gesprächen, dass vor allem im 
Bereich der Eingruppierung viele offene 
Punkte in unserer Mitgliedschaft bespro-
chen werden. Hier geht es mittlerweile 
längst nicht mehr um eine kleine Repara-
tur hier und eine hübsche Verbesserung 

dort, sondern um grundlegende Defizite, 
die aus Beschäftigtensicht zu beheben 
sind. Und auch diese Themen haben oft-
mals unmittelbare Auswirkungen auf die 
Geldbörsen der Beschäftigten. 
Beispielhaft lässt sich das am KITA-
Bereich festmachen. Wer in Potsdam, Del-
menhorst oder Pinneberg im öffentlichen 
Dienst als Erzieher oder Erzieherin arbei-
tet, kommt in den Genuss unseres guten 
SuE-Abschlusses vom letzten Jahr. Wer 
ein paar Kilometer weiter in den Metro-
polen Berlin, Bremen oder Hamburg als 
Erzieher oder Erzieherin tätig ist, schaut 
in die Röhre.

Von guten Argumenten und  
schnöder Durchsetzbarkeit

Erneut gilt: Unsere Argumente sind nicht 
schlecht und ich freue mich auf den inter-
nen Austausch in den nächsten Wochen. 

Aber erneut gilt auch: Argu-
mente allein werden uns nicht 
zum Ziel führen. Wir müssen in 
unseren Diskussionen und bei 
unserem Beschluss auch die 
Durchsetzungsfähigkeit stets 
im Auge haben.
Länger habe ich überlegt, ob ich 
das Stichwort „Arbeitsvorgang“ 
in diesem Beitrag überhaupt 
erwähnten sollte. Wie Ihr lesen 
könnt, habe ich mich dafür ent-
schieden, es zu tun. Aus meiner 
Sicht ist schwer vorstellbar, dass 
die Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) diese Karte erneut 
spielen will, um die Tarifver-
handlungen zu verkomplizieren. 
Ausschließen kann ich es nicht. 
Auf jeden Fall muss uns klar sein, 
dass unsere Argumente nur so 
gut sind, wie unsere Durchsetz-
barkeit gegeben ist. Zu hoffen, 

dass angesichts des Fachkräfte- und Per-
sonalmangels die TdL gleich in der ersten 
Verhandlungsrunde mit Angeboten an 
den Verhandlungstisch kommt, wäre naiv. 
Obwohl zum Beispiel eine Meldung vom 
28. August 2023, an dem in Brandenburg 
und Berlin das neue Schuljahr beginnt und 
in beiden Ländern zusammengenommen 
circa 2.000 Lehrkräfte fehlen, schon rei-
chen müsste, den Handlungsbedarf – auch 
am Tariftisch – deutlich werden zu lassen.
Die Einkommensrunde beginnt am  
26. Oktober, aber viele wichtige Weichen-
stellungen finden bereits in den nächs-
ten Wochen statt. Mir ist wichtig, dass wir 
gemeinsam und bewusst diskutieren und 
beschließen. 

Einkommensrunde TdL – Forderungsbeschluss am 11. Oktober

Was      gehen?kann
soll

muss
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Nach mehreren Verhandlungsrunden 
über Vergütungserhöhungen hat AMEOS 
am 16. März 2023 ein „finales Angebot“ 
unterbreitet. Dieses wurde von der GeNi-
Kommission vor Ort und nach Diskussi-
onen in Mitglieder-Versammlungen in 
den Kliniken in Hildesheim / Hameln und 
Osnabrück angenommen. 

Verbesserungen beim Entgelt

Die Vergütungen der Beschäftigten, die 
in den AMEOS-Häusern in Hildesheim / 
Hameln und Osnabrück nach Haustarif-
vertrag bezahlt werden, steigen demnach 
wie folgt:

- vom 1. März 2023 bis 31. Oktober 2024 
jeden Monat 150 Euro netto als Inflati-
onsausgleichsprämie (insgesamt 3.000 
Euro, bei Teilzeit anteilig)

- tabellenwirksame Vergütungssteige-
rungen: 
- zum 1. Juli 2024 plus 3 % 
- zum 1. Oktober 2024 plus 2 %
- zum 1. Juni 2025 plus 2 %

- Ende der Laufzeit: 30. Juni 2025

Verbesserungen für Azubis

Die Vergütungen der Auszubildenden sind 
bereits zum 1. Juli 2022 und zum 1. Juli 
2023 um jeweils 70 Euro pro Monat gestie-

AMEOS Klinika Hildesheim / Hameln und Osnabrück

Vergütungserhöhungen vereinbart

gen. Die Laufzeit der Azubi-Vergütungs-
tabellen geht bis zum 29. Februar 2024. 
Aktuell befinden sich alle Änderungsta-
rifverträge sowie der Tarifvertrag für die 
Inflationsausgleichszahlung in der Redak-
tion. 

Wir trauern

Jürgen Köster  
verstorben

Das langjährige Mitglied der dbb 
Bundestarifkommission, der ehema-
lige Vorsitzende des dbb landesbund 
bremen und stellvertretende Vorsit-
zende der komba gewerkschaft bre-
men Jürgen Köster ist am 17. August 
2023 mit 69 Jahren verstorben. Wir 
verlieren mit ihm einen überzeug-
ten Gewerkschafter, der sich mit 
seiner Fachkompetenz auch im dbb 
auf Bundesebene verdient gemacht 
hat. Innerhalb der komba und des 
dbb wurde Jürgen Köster für sein 
Engagement, seine Kollegialität und 
seine freundliche Art sehr geschätzt. 
Er wird uns als besonnener, kompe-
tenter und verlässlicher Kollege in 
Erinnerung bleiben. 

dbb Regionalkonferenzen

Auftakt in Düsseldorf
Im Oktober beginnt die Einkommens-
runde mit der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL). Die dbb Mitglieder 
diskutieren nun, welche Themen ihnen 
dabei am wichtigsten sind und wie diese 
erreicht werden können. Dies erfolgt auf 
insgesamt sechs Regionalkonferenzen, die 
bis zum Beschluss der offiziellen Forderun-
gen am 11. Oktober 2023 stattfinden. 

Öffentlicher Dienst im Krisenmodus

Beim Auftakt am 5. September 2023 in 
Düsseldorf erklärte der stellvertretende 
Bundesvorsitzende und Tarifchef des dbb, 
Volker Geyer, die Situation: „Der öffentli-
che Dienst arbeitet seit Jahren im Krisen-
modus. Seit langer Zeit bekannte Probleme 
wie die schwierige Nachwuchs- und Fach-
kräftegewinnung oder die mangelhafte 
Digitalisierung wurden dadurch nochmal 
verschärft. In wesentlichen Bereichen der 
öffentlichen Daseinsfürsorge, wie etwa 
bei Bildung, Sicherheit oder Infrastruk-
tur, sind die Defizite mittlerweile unüber-
sehbar – nicht nur für die Beschäftigten, 
sondern auch für die Bürgerinnen und 
Bürger. Die meisten dieser Herausforde-
rungen muss die Politik sehr grundsätzlich 
angehen, sie können nicht am Tariftisch 
gelöst werden. Aber: Wir können wichtige 
Weichen stellen, denn gerade die Bezah-
lung ist selbstverständlich ein entschei-
dender Faktor für die Personalgewinnung 
und -bindung. Gerade angesichts der Infla-

tion einerseits und der Haushaltslage vie-
ler Länder andererseits wird das ein hartes 
Ringen. Aber die Beschäftigten sind ent-
schlossen und im Fall der Fälle bereit für 
einen langen Arbeitskampf, das ist bereits 
jetzt zu spüren.“

Besoldung und Versorgung anpassen

Roland Staude, der Chef des DBB NRW, 
unterstrich: „Wir werden vermutlich in die-
ser Einkommensrunde mehr denn je einen 
langen Atem brauchen. Denn selbst wenn 
wir in den drei vereinbarten Verhandlungs-
runden mit der TdL zu einem annehmba-
ren Ergebnis kommen, müssen auf die-
ser Grundlage in den Ländern auch noch 
Besoldung und Versorgung angepasst 
werden. Das wird nicht leicht. Angesichts 
von etwa 26.000 Leerstellen in der Ver-
waltung erwarte ich aber gerade von unse-
rer Landesregierung hier in NRW klare Sig-
nale an die Beschäftigten. Die Kolleginnen 
und Kollegen halten das Land trotz vie-
ler Widrigkeiten am Laufen. Aber Politik 
muss das auch ermöglichen. Das fordern 
wir ein – zur Not auch lautstark und auf 
der Straße.“ 
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Schnell den tacheles abonnieren

tacheles GESUNDHEIT und tacheles fusionieren
Der tacheles GESUNDHEIT wird im 
November 2023 zum letzten Mal als 
Einzelausgabe erscheinen. Wir wer-
den künftig monatlich und nicht nur 
vierteljährlich über Gesundheits-
themen berichten. Deshalb haben 
wir uns entschieden, den tacheles 
GESUNDHEIT mit dem allgemeinen 
tacheles zu verschmelzen. Wir wer-
den also zukünftig nicht weniger 
über den Gesundheitsbereich und 
dortige Tarifthemen berichten, son-
dern ab Dezember 2023 diese The-

tacheles · 7 / 8 · Juli / August 2023 · Seite 1
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men in die zehn jährlichen tacheles-Aus-
gaben integrieren. Wir hoff en, Sie gehen 
diesen Schritt mit uns.

Neues Abo nötig

Aus Datenschutzgründen dürfen wir 
die Abonnentinnen und Abonnenten 
des tacheles GESUNDHEIT ab Dezem-
ber 2023 nicht einfach mit dem allge-
meinen tacheles beliefern. Dazu ist es 
nötig, dass die Leserinnen und Leser des 
tacheles GESUNDHEIT ein neues – natür-
lich ebenfalls kostenloses und jederzeit 
kündbares – Abonnement für den tache-
les abschließen. 
Gehen Sie dazu einfach auf www.dbb.
de/tacheles und geben Sie Ihre E-Mail-
Adresse im vorgesehenen Feld ein. Sie 
erhalten dann eine automatisch gene-
rierte E-Mail, in der Sie das neue Abonne-
ment bestätigen müssen. Fertig! Sollten 

Sie bereits Abonnentin oder Abonnent 
des allgemeinen tacheles sein, müssen 
Sie nichts tun.
Wir freuen uns, wenn wir Sie auch 
zukünftig zu unseren Leserinnen oder 
zu unseren Lesern zählen dürfen. 

Am 24. August 2023 konnte mit der neuen 
Verhandlungsführung auf Arbeitgeber-
seite der ServiceDO gGmbH endlich ein 
erster großer Schritt in Richtung TVöD-
Anwendungstarifvertrag gemacht wer-
den. In einer gemeinsamen Verhandlungs-
niederschrift wurden wichtige Eckpunkte 
und vor allem erste Zahlen vereinbart. 
So erhalten alle ServiceDO-Beschäftig-
ten zwischen Dezember 2023 und Februar 
2024 eine steuerfreie Infl ationsausgleichs-
prämie. Auch steigt die Jahressonderzah-
lung ab 2024.

Steuerfreie Infl ationsausgleichsprämie

Jede/-r Beschäftigte erhält in 2023 und 
2024 insgesamt bis zu 1.500 Euro steuer-
frei als Infl ationsausgleichsprämie: 
Dezember 2023: 1.000 Euro
Februar 2024: 500 Euro

Vollzeitbeschäftigte erhalten die Prämie 
in voller Höhe, Teilzeitbeschäftigte ent-
sprechend ihrer Arbeitszeit. 
Ausschlaggebend für einen Anspruch auf 
die Prämie ist, dass das Arbeitsverhältnis 
am 1. September 2023 besteht und zwi-
schen dem 1. Januar und 30. September 
2023 mindestens ein Tag Anspruch auf 
Entgelt beziehungsweise Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall, Krankengeld oder 
Mutterschaftszahlungen besteht.

Jahressonderzahlung 
steigt ab 2024

Auch bei der Jahressonderzahlung konn-
ten wir eine stufenweise Verbesserung 
vereinbaren:
2023: 500 Euro
2024: 750 Euro
2025: 850 Euro
ab 2026: 1.000 Euro zuzüglich 
 TVöD-Tarifsteigerung
Teilzeitbeschäftigte erhalten die Jahres-
sonderzahlung anteilig.

ServiceDO

Infl ationsausgleichsprämie und 
höhere Jahressonderzahlung

Wie geht es weiter?

Am 7. September sowie am 12. und 26. Ok-
tober 2023 wird über die Eingruppierung 
der Beschäftigten und viele weitere ele-
mentare Punkte weiterverhandelt, sodass 
wir zeitnah mit einem Tarifabschluss 
rechnen. Gemeinsam erklärtes Ziel der 
Gewerkschaften und des Arbeitgebers ist, 
dass der TVöD-Anwendungstarifvertrag 
zum 1. Oktober 2023 in Kraft tritt, wobei 
nicht alle Regelungen des TVöD auch zu 
diesem Zeitpunkt zur Anwendung kom-
men werden. Hier wurden aber bereits 
konkrete Zeitpunkte vereinbart.

Hintergrund

Die ServiceDO gGmbH ist ein Tochter-
unternehmen der Klinikum Dortmund 
gGmbH. Im Unternehmen sind circa 590 
Mitarbeitende beschäftigt, die Dienstleis-
tungen rund um die Logistik, Catering, 
Reinigung und Sterilisation hauptsächlich 
für das Klinikum erbringen. 
Das Unternehmen ist nicht tarifgebun-
den. Die Beschäftigten werden ganz über-
wiegend nach einseitig aufgestellten 
Arbeitgeberrichtlinien bezahlt, die deut-
lich unter dem Niveau des TVöD/VKA lie-
gen. 
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Klinikum Region Hannover

Erste Verhandlungsrunde zum 
TV Medizinstrategie 2030
Am 22. August 2023 hat der dbb für seine 
Mitgliedsgewerkschaft GeNi gemeinsam 
mit ver.di und Marburger Bund mit der 
Geschäftsleitung des Klinikums Region 
Hannover (KRH) über den Abschluss eines 
Tarifvertrags zur Begleitung der anste-
henden Umstrukturierung – der Medizin-
strategie 2030 – verhandelt. Der dbb for-
dert eine tarifvertragliche Lösung.

Zweistufiger Ansatz

In mehrstündigen intensiven Verhand-
lungen wurde die Geschäftsleitung mit 
den gewerkschaftlichen Forderungen 
konfrontiert. Die Umstrukturierung wird 
den Beschäftigten einiges abverlangen. 
Sie brauchen einen Tarifvertrag, der sie 
schützt. Denn die Umstrukturierung kann 
nur gelingen, wenn für sichere Arbeits-
plätze und gute Arbeitsbedingungen 
gesorgt ist. Betriebsbedingte Kündigun-
gen oder Änderungskündigungen darf es 
nicht geben. Eventuelle Nachteile durch 

die Umstrukturierung sollen durch einen 
tarifvertraglichen Nachteilsausgleich ver-
hindert oder aufgefangen werden.

Gute Arbeitsbedingungen

Die Belastung im KRH ist hoch. Darum 
sind von besonderer Bedeutung für den 
dbb außerdem Arbeitszeitfragen, verläss-
liche Dienstplanungen oder auch Rege-
lungen, welche sich mit dem gesunden 
Ausstieg aus dem Arbeitsleben ausein-
andersetzen. Der dbb favorisiert dabei 
die Einrichtung von Langzeitkonten, 
auf denen Überstunden, Zuschläge und 
Zusatzdienste angespart werden kön-
nen, um dann einen früheren Rentenein-
tritt zu ermöglichen. Außerdem müssen 
Demografiemaßnahmen den Beschäftig-
ten ermöglichen, angesichts der Belas-
tungen überhaupt bis zum Rentenalter 
durchzuhalten. 
Die Verhandlungen werden am 15. Sep-
tember 2023 fortgesetzt. 

Hintergrund

Im Zuge der Medizinstrategie 2030 wird 
das Klinikum Region Hannover umstruk-
turiert. Einige der insgesamt zehn Stand-
orte werden zusammengelegt oder 
bekommen andere Aufgaben. Zur Beglei-
tung der Umstrukturierung soll ein Tarif-
vertrag verhandelt werden. Dieser soll 
Härten für die Mitarbeitenden durch die 
Umstrukturierung verhindern. Insbe-
sondere sollen Arbeitsplätze geschützt, 
Nachteile verhindert und die Arbeitsbe-
dingungen verbessert werden. Alle im 
Haus vertretenen Gewerkschaften arbei-
ten gemeinsam an diesem Ziel. 

Die komba gewerkschaft hat einen weg-
weisenden Tarifvertrag im Bereich der 
Rettungsdienste erreicht. Bei der priva-
ten Reinoldus Rettungsdienst gGmbH in 
Dortmund wurden massive Verbesserun-
gen bei der Arbeitszeit vereinbart.
Schrittweise sinkt die Arbeitszeit der 
Beschäftigten bis 2025 von 39 auf 36 
Wochenstunden bei vollem Lohnaus-
gleich. Basis bleiben hier die jeweils aktu-
ellen Tabellen des TVöD. Gleichzeitig wird 

Änderungstarifvertrag bringt Verbesserungen

Reinoldus Rettungsdienst
die Faktorisierung der Arbeitszeit been-
det. Die Unterscheidung von Vollarbeits-
zeit und nur anteilig bezahlten Bereit-
schaftszeiten wird beendet. Alle Stunden 
werden nicht nur arbeitsschutzrechtlich, 
sondern auch vergütungsrechtlich voll als 
Arbeitszeit bewertet. Abweichend zu den 
bisherigen Regelungen erhält der Beschäf-
tigte je Stunde 130 Prozent des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils des Tabel-
lenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe 
und Stufe für Mehrarbeit, die nicht als 
Überstunden qualifiziert sind. Folge der 
Arbeitszeitverbesserungen sind erhebli-
che Entgeltzuwächse.

Hintergrund

Rettungsdiensttypisch ist, dass aufgrund 
der Bereitschaftszeiten ein Teil der Arbeits-
zeit faktorisiert wird, so auch im TVöD. Hin-
tergrund sind die flukturierenden Einsatz-
aufkommen, die sich mit ruhigeren Phasen 
abwechseln. Arbeitnehmende halten sich 
insgesamt bis zu 48 Stunden pro Woche 

bereit und nehmen im Ernstfall selbststän-
dig die Arbeit auf. Von den Bereitschafts-
zeiten erhalten Rettende aber nur einen 
Anteil bezahlt. Normalerweise entspre-
chen dann zwei 24-Stunden-Dienste oder 
vier 12-Stunden-Dienste 20 Stunden vergü-
tungsrechtlicher Arbeitszeit.

Bewertung

Eingefahren wurde dieses Ergebnis von 
der komba gewerkschaft. Beschäftigte 
der privaten Rettungsdienste, Ortsver-
bände des Deutschen Roten Kreuzes oder 
Rettungsdienste in Hand des Arbeitersa-
mariterbunds werden schon seit Jahren 
von der komba gewerkschaft organisiert. 
dbb und komba bieten maßgeschneiderte 
Haustarifverträge im Interesse ihrer Mit-
glieder. „Dieser Tarifvertrag setzt Maß-
stäbe und zeigt, was möglich ist, wenn 
man sich organisiert,“ so Michael Kau-
len, Verhandlungsführer der komba. „Mit 
guten Tarifabschlüssen können wir uns 
dem Personalmangel im Rettungsdienst 
entgegenstellen. Denn eins ist doch klar: 
Ein guter Rettungsdienst kostet Geld, ein 
schlechter Rettungsdienst kostet Men-
schenleben.“ 
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Neue Broschüre „TVöD und TVÜ-Bund/-VKA“ 
Der dbb, Geschäftsbereich Tarif, 
hat die redaktionelle Abstimmung 
der (Änderungs-)Tarifverträge zur 
Umsetzung der Tarifeinigung in der 
Einkommensrunde 2023 mit Bund 
und Kommunen abgeschlossen. Die 
Änderungen und Ergänzungen ent-
halten Stoff  genug, um unsere Bro-
schüre zum TVöD mit Erläuterungen 
zum Tarifrecht für die Bundes- und 
kommunalen Beschäftigten aktuali-
siert als Neuaufl age 2023 anzubieten. 

Zur Bestimmung der Aufl agenhöhe müs-
sen uns verbindliche Bestellungen bis 
zum 8. September 2023 vorliegen (tarif@
dbb.de) – gerne auch mit Ihrem Verteiler-
schlüssel. 
Der kalkulierte Preis für die Neuaufl age 
liegt je nach Aufl agenhöhe voraussicht-
lich zwischen fünf und acht Euro zuzüg-
lich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Die Preise 
verstehen sich zuzüglich Kosten für Porto 
und Verpackung. Sollten Sie den Abdruck 
des eigenen Gewerkschaftslogos zusätz-

lich auf der Umschlagseite der Broschüre 
gegen Kostentragung wünschen, so 
sprechen Sie uns bitte an. 

beitet wird, brauchen wir Modelle, die es 
den Mitarbeitenden ermöglichen, vorzei-
tig in Rente zu gehen oder ihre Arbeitszeit 
zu reduzieren. Dem demografi schen Wan-
del kann nicht durch eine immer längere 
Arbeitszeit, sondern nur durch motivierte 
und gesunde Beschäftigte entgegengetre-
ten werden. Darüber hinaus sollte Mobi-
lität immer nachhaltig gestaltet werden. 
Im Rahmen eines zukunftsweisenden und 
fortschrittlichen Gesundheitsmanage-
ments muss das Thema Fahrradleasing 
auch bei der Autobahn GmbH angegan-
gen werden.“ 

Tarifverhandlungen mit der Autobahn GmbH

dbb fordert TV Altersteilzeit und 
TV Fahrradleasing

Der dbb setzt sich dafür ein, die Arbeits-
plätze bei der Autobahn GmbH modern 
und innovativ zu gestalten und weiterzu-
entwickeln. Dazu gehört, dass der dbb den 
Beschäftigten die Möglichkeit eröff nen 
will, früher in Rente zu gehen oder eine 
Reduzierung ihrer Arbeitszeit in den letz-
ten Jahren vor der Altersrente zu verein-
baren. Aber auch das gesamtgesellschaft-
liche Bemühen um eine Verbesserung der 
Umwelt sollte nach Auff assung des dbb 
eine Rolle für einen innovativen Arbeit-
gebenden spielen. Im Rahmen des Klima-
schutzes setzt sich der dbb daher dafür 
ein, dass die Beschäftigten die Möglich-
keit erhalten, mit einem geleasten Fahr-
rad zur Arbeit zu kommen. Deshalb ver-
handelt der dbb mit der Autobahn GmbH 
über einen TV Altersteilzeit sowie einen 
TV Fahrradleasing.

Positionen ausgetauscht und 
Fortsetzung vereinbart

Zum Verhandlungsauftakt am 16. August 
2023 in Berlin wurden dazu Positionen 
ausgetauscht und ein Fortsetzungster-
min am 11. September 2023 festgelegt. 
Dem dbb geht es darum, für alle Beschäf-
tigten der Autobahn GmbH tarifvertragli-
che Regelungen zur Altersteilzeit und zum 
Fahrradleasing zu vereinbaren. 

Bedeutung der Tarifverhandlungen 

Für den dbb führt Tarifchef Volker Geyer 
die Verhandlungen. Volker Geyer zur 
Bedeutung der Verhandlungen: „Die 
Altersteilzeit ist für den Erhalt der Gesund-
heit und des Leistungsvermögens der 
Beschäftigten gerade bei der Arbeit auf 
der Autobahn essenziell. Besonders in den 
Arbeitsbereichen, wo körperlich hart gear-

Die Verhandlungsführer v.l.n.r.: Oliver 
Bandosz, ver.di, Gunther Adler, Autobahn, 
Volker Geyer, dbb

Verhandlungskommission des dbb
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Betriebsverfassungsrecht

Insgesamt 38 Millionen Covid-19-Infekti-
onen wurden gemäß Angaben des Robert 
Koch-Instituts in Deutschland seit Februar 
2020 gemeldet. Laut einer neuen Über-
blicksstudie in der Fachzeitschrift „Nature 
Reviews Microbiology“ leiden schätzungs-
weise mindestens eine Million Menschen 
an den Spätfolgen in Form von Long-
Covid und Post-Covid. Ersteres beschreibt 
ein längerfristiges Krankheitsbild nach 
der Ansteckung, welches über die akute 
Krankheitsphase von vier Wochen hin-
ausgeht. Letzteres bezeichnet Beschwer-
den, die nach drei Monaten noch bestehen 
oder neu oder wieder auftreten. Das staat-
liche Gesundheitsportal gesund.bund.de 
listet als häufigste Symptome von Long-
Covid starke Erschöpfung, geringe Belast-
barkeit, eingeschränkte Konzentrati-
onsfähigkeit, Gedächtnisstörungen und 
anhaltende Atemwegsbeschwerden auf. 
Daneben kommt es zu Muskelschmer-
zen und -schwäche, Schlafstörungen und 
anderen Folgeerkrankungen. Hierbei ent-
wickelt sich bei manchen Betroffene unter 
anderem die schwere neuroimmunologi-
sche Erkrankung ME/CFS.

Hilfe durch Betriebsrat

Der Betriebsrat kann Betroffenen auf 
unterschiedliche Weise helfen. Nach § 88 
Nr. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
können durch freiwillige Betriebsvereinba-
rungen zusätzliche Maßnahmen zur Ver-
hütung von Arbeitsunfällen und Gesund-
heitsschädigungen geregelt werden. 
Damit kann der Betriebsrat das Thema 
Long-Covid generell in das freiwillige 
betriebliche Gesundheitsmanagement 
aufnehmen lassen.

Daneben kann der Betriebsrat prüfen, 
ob allen Betroffenen ein Angebot zum 
betrieblichen Eingliederungsmanagement  
(BEM) gemacht wird. Nach § 167 Abs. 2 
Satz 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IX haben 
Arbeitgebende bei Beschäftigten, die 
innerhalb eines Jahres länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wiederholt 
arbeitsunfähig sind, mit den Beschäftig-
ten zu klären, wie die Arbeitsunfähigkeit 
möglichst überwunden werden und mit 
welchen Leistungen oder Hilfen erneu-
ter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und 
der Arbeitsplatz erhalten werden kann. 
Bei Zustimmung der Betroffenen ist der 
Betriebsrat – sowie die Schwerbehinder-
tenvertretung im Falle der Schwerbehin-
derung – zu beteiligen. Betroffene können 
zusätzlich eine Vertrauensperson eige-
ner Wahl hinzuziehen.Eine Auswertung 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin 2018 ergab, dass nur 40 
Prozent aller Betroffenen ein BEM-Ange-
bot erhielten.
Vor Erreichen der notwendigen Anzahl 
jener Fehltage kann ein Betriebsrat bereits 
präventiv Maßnahmen mit den Betroffe-
nen besprechen, um so etwaige Nach-
teile zu verhindern, die durch die Kennt-
nis des Arbeitgebenden über das konkrete 
Krankheitsbild entstehen könnten. Zwar 
sind Betroffene nicht verpflichtet, Diag-
nosen oder Symptome zu offenbaren, aber 
ohne diese sind konkrete Maßnahmen nur 
erschwert zu finden.

Unterstützung des BEM

Bei vorliegender Zustimmung der Betrof-
fenen kann der Betriebsrat den Prozess 
des BEM tatkräftig unterstützen. Hier sind 

wirklich individuelle Maßnahmen not-
wendig. Flexiblere Arbeitszeiten, längere 
Ruhezeiten und Entlastungsangebote sind 
besonders wichtig. Daneben aber sollten 
Strategien zur Stressbewältigung erstellt 
oder angepasst werden. Um den beste-
henden Unklarheiten der Diagnose siche-
rer begegnen zu können, bietet es sich an, 
eine Person vom Fach in den Prozess mit-
einzubinden. Hilfreich können vorab ver-
einbarte Zwischentreffen in der Zukunft 
sein, um einschätzen zu können, inwie-
fern sich die Maßnahmen im Arbeitsalltag 
bewährt haben und ob Veränderungen 
notwendig sind.
Zuletzt ist zu beachten, dass eine perso-
nenbedingte Kündigung aufgrund Krank-
heit grundsätzlich ohne Durchführung 
eines betrieblichen Eingliederungsma-
nagements unwirksam ist. Ausnahmen 
bestehen aber. Dies ist zum Beispiel der 
Fall, wenn davon auszugehen ist, dass die 
betroffene Person dem Verfahren ohne-
hin nicht zugestimmt hätte, so das Lan-
desarbeitsgericht Berlin-Brandenburg in 
seinem Urteil vom 27. Februar 2019, Akten-
zeichen 17 Sa 1605/18. Grundsätzlich sollte 
der Betriebsrat aber von seinem Wider-
spruchsrecht bei ordentlichen Kündigun-
gen nach § 102 BetrVG Gebrauch machen, 
um sich schützend vor die Betroffenen zu 
stellen.

Überwachungsrecht

Unabhängig von der Zustimmung hat der 
Betriebsrat ein Überwachungsrecht nach 
§ 167 Abs. 2 Satz 7 SGB IX. Daher kann der 
Betriebsrat verlangen, dass Arbeitgebende 
ihn regelmäßig zumindest darüber infor-
mieren, welche Arbeitnehmende im für 
§ 167 Abs. 2 Satz 1 SGB IX relevanten Maß 
arbeitsunfähig waren.
Drängen Sie als Betriebsrat auf die Unter-
stützung von Betroffenen! Der Arbeits-
markt ist bereits jetzt vom Fachkräfte-
mangel und einer abzuzeichnenden 
Verringerung der Beschäftigten insgesamt 
gezeichnet. Long-Covid und die gerade 
genannten Themen verändern die Arbeits-
welt drastisch. Nutzen Sie die Chance, sich 
präventiv auf die veränderten Bedingun-
gen einzustellen, um so einen geordneten 
Betrieb zu gewährleisten! 

Rechte des Betriebsrats

Betriebliches Eingliederungsmanagement 
und Long-Covid
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Wird der Betriebsrat im Rahmen einer 
Versetzung beteiligt, so muss er grund-
sätzlich nicht über Vorstrafen des Arbeit-
nehmers unterrichtet werden (LAG Berlin-
Brandenburg, Beschluss vom 4. Mai 2023, 
Aktenzeichen 26 TaBV 920/22). 

Der Fall

Der Arbeitgeber betreibt ein Berufsför-
derungswerk, bei dem A. zunächst als 
Reha-Ausbilder tätig war. Er bewarb sich 
intern auf die Stelle eines Bereichsleiters 
der Abteilung „Integration und Qualifizie-
rung / Bereich Steuern und Verwaltung“. 
Der Arbeitgeber hörte den Betriebsrat 
schriftlich zu der geplanten Versetzung an. 
Das Schreiben ging am 22. März 2022 zu. 
Danach wurde der Betriebsratsvorsitzende 
von der Belegschaft mehrfach darauf 
angesprochen, dass A. Straftaten began-
gen haben solle. Außerdem wandten sich 
zwölf Mitarbeitende an die Geschäfts-
führung und baten sie, die Personalie „zu 
überdenken“, da es sich bei A. um einen 
Wiederholungstäter handele, der vorsätz-
lich Straftaten begangen habe, darunter 
Untreue, Urkundenfälschung sowie Fah-
ren ohne Fahrerlaubnis und ohne Pflicht-
versicherung. Der Betriebsrat forderte den 
Arbeitgeber daraufhin auf, ihm eine Liste 
aller Verurteilungen des A. auszuhändigen 
und ihm Einsicht in einen aktuellen Auszug 
aus dem Führungszeugnis zu gewähren. 
Der Arbeitgeber verweigerte dies mit der 
Begründung, diese Informationen seien 
für die Versetzungsentscheidung nicht 
relevant, da die Vorkommnisse bereits län-
ger zurücklägen oder in keinem Zusam-

menhang mit dem betrieblichen Gesche-
hen stünden. Der Betriebsrat wiederum 
verweigerte sodann die Zustimmung zu 
der Versetzung, da die Besorgnis einer 
Störung des Betriebsfriedens bestehe. Das 
entsprechende Schreiben ging dem Arbeit-
geber am 4. April 2022 zu. Der Arbeitgeber 
führte die Versetzung gleichwohl durch 
und leitete auch kein Zustimmungserset-
zungsverfahren ein. Vor Gericht verlangte 
der Betriebsrat die Aufhebung der Verset-
zung seitens des Arbeitgebers. Die Zustim-
mung des Betriebsrats gelte nicht gemäß  
§ 99 Abs. 3 S. 2 BetrVG als erteilt, da das 
Schreiben vom 22. März nicht sämtliche 
erforderlichen Angaben enthalten habe, 
sodass die Wochenfrist hierdurch nicht in 
Gang gesetzt worden sei. 

Die Entscheidung

Das Landesarbeitsgericht (LAG) sah dies 
anders. Der Arbeitgeber habe den Betriebs-
rat nicht über die Vorstrafen des Arbeit-
nehmers informieren müssen, sodass für 
den Beginn der Wochenfrist des § 99 Abs. 3  
S. 2 BetrVG die Zustellung des Schreibens 
am 22. März 2022 maßgeblich sei. Die 
Zustimmung gelte deswegen als erteilt, 
ohne dass sich der spätere Widerspruch 
auswirke. Zwar sei Voraussetzung für die 
Zustimmungsfiktion die ordnungsgemäße 
Unterrichtung des Betriebsrats nach § 99 
Abs. 1 S. 1 BetrVG; diese sei aber erfolgt. 
Der Arbeitgeber müsse nur das mittei-
len, was aus seiner Sicht für die Durch-
führung der beabsichtigten Maßnahme 
entscheidend sei (so genannter Grund-
satz der subjektiven Determination). Hin-

sichtlich Vorstrafen könne eine parallele 
zum Fragerecht beim Einstellungsvorgang 
gezogen werden. Der Arbeitgebende dürfe 
hier nach bekannten Vorstrafen nur fra-
gen, wenn sich aus diesen Rückschlüsse 
auf die fachliche Eignung (zum Beispiel 
Verkehrsdelikte von Kraftfahrenden) oder 
eine mögliche Gefährdung des Betriebs-
friedens (§ 99 Abs. 2 Nr. 6 BetrVG) ziehen 
ließen. Wenn die Vorstrafen sich nicht auf 
einen Umstand bezögen, der eine Zustim-
mungsverweigerung rechtfertigen könne, 
gebe es auch keine Informationspflicht 
aus § 99 Abs. 1 S. 1 BetrVG. Hinsichtlich 
der möglichen Störung des Betriebsfrie-
dens seien strenge Maßstäbe anzulegen. 
Das Gesetz stelle nicht auf Stimmungen 
in der Belegschaft ab. Vielmehr müssten 
in der Vergangenheit liegende Tatsachen 
objektiv die Prognose künftiger Störun-
gen des Betriebsfriedens rechtfertigen. 
An der Wahrscheinlichkeit eines gesetz-
widrigen Verhaltens oder eines Versto-
ßes gegen die Grundsätze des § 75 Abs. 1 
BetrVG dürfe letztlich kein Zweifel beste-
hen. Es gebe aber keine Anhaltspunkte, 
dass sich eine Straftat, wie sie A. in der 
Vergangenheit begangen habe, im Vermö-
gensbereich des Arbeitgebers wiederho-
len werde – insbesondere, weil er nicht in 
einem entsprechenden Bereich tätig sei. 
Von einer Gefahr für die Mitarbeitenden 
könne auch nicht ausgegangen werden, 
da trotz langjähriger Tätigkeit des A. im 
Betrieb keine entsprechenden Verfehlun-
gen bekannt seien. 

Das Fazit

Das Urteil löst den Spagat zwischen dem 
Informationsinteresse des Betriebsrats 
und dem Persönlichkeitsschutz der Mit-
arbeitenden auf schlüssige Weise. Wäh-
rend auf der einen Seite die Bedenken 
der Belegschaft gegen Mitarbeitende mit 
zahlreichen Vorstrafen – vor allem, wenn 
sie in eine Leitungsfunktion versetzt wer-
den sollen – nachvollziehbar erscheinen, 
hat der / die einzelne Mitarbeitende auf 
der anderen Seite auch ein Recht darauf, 
dass private Informationen – gerade dann, 
wenn sie bei Verbreitung zu einer ableh-
nenden Haltung der Kolleginnen und Kol-
legen führen können – nur dann weiter-
gegeben werden, wenn dies wegen der 
Art des Arbeitsplatzes erforderlich ist. Das 
Gericht hat hier nachvollziehbar eine Par-
allele zum Fragerecht beim Einstellungs-
vorgang gezogen: Was dort nicht gefragt 
werden darf, muss auch nicht im Rahmen 
der Unterrichtung des Betriebsrats nach  
§ 99 Abs. 1 S. 1 BetrVG mitgeteilt werden. 

Versetzung

Information des Betriebsrats 
zu Vorstrafen
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Hintergrund

Vertreterinnen und Vertreter des dbb 
und des Maßregelvollzugszentrums 
in Moringen kamen am 26. Juli 2023 
zusammen, um über die Probleme vor 
Ort und mögliche Forderungen bei der 
anstehenden Einkommensrunde mit 
den Ländern zu diskutieren. Gerade der 
akute Personal- und Nachwuchsman-
gel war eines der bestimmenden The-
men. So ging es vor allem darum, wie die 
Berufsbilder in der forensischen Psychia-
trie attraktiver werden können.
Das Maßregelvollzugszentrum Nieder-
sachsen besteht insgesamt aus drei Kli-
niken für forensische Psychiatrie und Psy-
chotherapie. Eine davon liegt in Moringen 
(bei Göttingen). Aufgabe des Maßregel-
vollzugs ist es, gerichtlich eingewiesene 
Personen, die im Zustand psychischer Stö-
rungen Straftaten begangen haben, durch 
verschiedene Behandlungsmethoden den 
Wiedereintritt in die Gesellschaft durch 
Resozialisierung zu ermöglichen. Mögli-
che Krankheitsbilder in allen Stadien und 
Verlaufsarten, aufgrund derer die Unter-
bringung nach §§ 63, 64 Strafgesetzbuch 
beziehungsweise § 126a Strafprozessord-
nung erfolgen, sind unter anderem Psy-
chosen, Neurosen, Sucht und Intelligenz-
minderung. Therapieformen sind unter 
anderem Psychotherapie, Soziotherapie 
und Pharmakotherapie. Letzteres umfasst 
die Behandlung von Erkrankungen mittels 

Psychopharmaka. Der gesetzliche Auftrag 
lautet im Wesentlichen „Besserung und 
Sicherung“. 
Die dortigen Beschäftigten sind überwie-
gend Mitglieder der GeNi – Gewerkschaft 
für das Gesundheitswesen. 

Drei Fragen an Jens Schnepel

Im Anschluss an eine Führung durch das 
Maßregelvollzugszentrum und die Dis-
kussion befragte tacheles den ersten Vor-
sitzenden der GeNi Jens Schnepel zu den 
örtlichen Problemen.

tacheles: Wie bewertet die GeNi intern 
die Tarifeinigung vom April 2023 mit dem 
Bund und den Kommunen?

Schnepel: Wir vertreten einen Groß-
teil unserer Kolleginnen und Kollegen in 
der Pfl ege und wir sehen eine gute Ent-
wicklung. Mit dem Infl ationsausgleichs-
geld haben die Pfl egenden weit über 200 
Euro netto mehr bis Anfang des Jahres 
2024. Ab März 2024 haben sie dann über 
400 Euro mehr in der Tasche. Zusätzlich 
sind Möglichkeiten eröff net worden, um 
durch Vorweggewährung von Stufen wei-
tere Anreize zu schaff en. Dass es nun die 
Möglichkeit gibt, Dienst- beziehungs-
weise Betriebsvereinbarungen zu verein-
baren, um Regelungen bei den Diensten 

zu ungünstigen Zeiten zu erreichen, sehen 
wir als weiteren Erfolg an. 

tacheles: Haben Deiner Meinung nach die 
Beschäftigten der Maßregelvollzugszen-
tren Niedersachsens besondere Anliegen 
für die anstehenden Tarifverhandlungen 
zum TV-L? Wie lauten diese?

Schnepel: Für die Kolleginnen und Kolle-
gen der Maßregelvollzugseinrichtungen 
kann es nur darum gehen, an den TVöD 
Anschluss zu halten. Eigentlich reicht das 
schon nicht mehr, weil wir sehen, dass 
der TVöD oder auch private Kliniken um 
die Beschäftigten ringen. Der TV-L hinkt 
da mittlerweile hinterher! Die aktuelle 
außertarifl iche Einigung mit dem Land 
Niedersachsen in dem Bereich der Pfl ege-
zulage muss zwingend dynamisch tarifi ert 
werden! Weiterhin stehen die Dienste zu 
ungünstigen Zeiten, Wochenend-, Nacht-
dienste etcetera im Fokus. Hier sehen wir 
durchaus Potential.
Hintergrund: § 50 TV-L sieht schon jetzt 
für Beschäftigte in Zentren für Psychi-
atrie Baden-Württemberg eine tarifl ich 
gesicherte Pfl egezulage vor. Die Beschäf-
tigten in Niedersachsen sind aktuell vom 
guten Willen der jeweiligen Landesregie-
rung abhängig. Die außertarifl iche Zulage 
in Höhe von 140 Euro pro Monat musste 
hart erkämpft werden. Sie wird nieder-
sächsischen Pfl egekräften seit dem 1. Au-
gust 2022 ausgezahlt. 

tacheles: Wie schätzt du die Aktionsbe-
reitschaft der Beschäftigten hier ein?

Schnepel: Als eine Einrichtung, die an 365 
Tagen 24 Stunden täglich den Auftrag hat, 
zu sichern und zu bessern, also Therapie 
durchzuführen, und jetzt schon am Limit 
ist, was das Personal betriff t, sieht das 
nicht so rosig aus. Wir können natürlich 
nicht einfach den Laden schließen. Den-
noch haben wir eine gute Bereitschaft, 
eigene Aktionen durchzuführen. Unsere 
Mitglieder sind bereit!
Hintergrund: Alltag in Moringen ist 
bereits heute, dass sich drei Pfl egekräfte 
um 15 Patientinnen und Patienten küm-
mern. Um diese und das Personal so gut es 
geht zu schützen, kann dieses Betreuungs-
verhältnis nicht weiter nach unten verän-
dert werden. Der Personalschlüssel wird 
auch stark durch den zu geringen Nach-
wuchs geprägt. Zwar gibt es in Moringen 
drei Jahrgänge mit jeweils 18 Ausbildungs-
plätzen, beendet wird ein jeder jedoch nur 
von etwa zwei Dritteln. Nur sechs bis acht 
Auszubildende bleiben. 

Moringen

Besprechung im 
Maßregelvollzugszentrum

Jens Schnepel, erster Vorsitzender der GeNi
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Dr. Marcel Gröls, 
Vereinigung Cockpit

Dr. Marcel Gröls ist Vorsitzender Tarif-
politik der Vereinigung Cockpit (VC). Als 
Grundlage für seine gewerkschaftliche 
Tätigkeit gibt Gröls an: „Mich motiviert 
für die gewerkschaftliche Arbeit die Über-
zeugung, dass die Erfolgsgeschichte der 
deutschen Nachkriegsjahre nur durch Par-

tizipation und Mitbestimmung möglich 
war.“ Als sein gewerkschaftliches Schwer-
punktthema sieht er vor allem die Schaf-
fung einer geeinten, übergreifenden und 
stringenten Tarifpolitik an. Aktuell liegt 
sein gewerkschaftlicher Fokus auf dem 
„Tarifsommer 2023“.

Dr. Andreas Pinheiro, 
Vereinigung Cockpit

Als Flugkapitän für die Airbusserie A320 
ist Kollege Pinheiro schon zu Beginn sei-
ner Flugschulzeit im Jahr 1999 in die VC 
eingetreten. Aktuell ist er Sprecher der 
Lufthansa-Konzerntarifk ommission. „Die 
Mitgliedschaft in der VC gehört bei Pilo-
ten in Deutschland aus meiner Sicht zum 
‚guten Ton‘“, begründet Pinheiro sein 
gewerkschaftliches Engagement. Sein 
Schwerpunktthema sind Tarifverhand-
lungen und hier insbesondere die Tarif-
verhandlungen zum MTV und VTV Deut-
sche Lufthansa und Lufthansa Cargo AG.

Arne von Schneidemesser, 
Vereinigung Cockpit

Kollege von Schneidemesser ist Copilot und 
Vizepräsident der VC. „Ich sehe Gewerk-
schaften als notwendige Grundlage für 
einen Ausgleich der Kräfteverhältnisse 
zwischen Arbeitgebenden und Arbeitneh-
menden an“, erläutert von Schneidemes-
ser seine Motivation zur Gewerkschafts-
arbeit. Sein Schwerpunktthema liegt dabei 
auf der Weiterentwicklung der gewerk-
schaftlichen und verbandspolitischen 
Strukturen. Aktuell beschäftigt er sich vor 
allem mit der Zusammenführung der ver-
schiedenen Tarifk ommissionen im Luft-
hansa Konzern. 

Vorgestellt

dbb Bundestarifk ommission
Mit der November-Ausgabe des Jahres 2022 haben wir die Vorstellung von Mitgliedern 
der Bundestarifk ommission (BTK) des dbb und ihrer gewerkschaftlichen Arbeit been-
det. Zwischenzeitlich dürfen wir jedoch drei Vertreter der Vereinigung Cockpit (VC) als 
BTK-Mitglieder begrüßen. Die VC ist im Jahr 2022 dem dbb als 41. Mitgliedsgewerk-
schaft beigetreten. Aus diesem Grund nehmen wir die Serie zur Vorstellung in dieser 
tacheles-Ausgabe einmalig wieder auf. 
Die BTK ist eines der zentralen Organe des dbb. Sie beschließt über alle Angelegenhei-
ten in Tariff ragen. In Grundsatzfragen entscheidet sie über Forderungsrahmen, Kün-
digung von Tarifverträgen, Annahme oder Ablehnung von Verhandlungsergebnissen 
und die Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen. Die BTK besteht aus der Bundes-
leitung des dbb sowie Vertreterinnen und Vertretern seiner Mitgliedsgewerkschaften. 
Darüber hinaus sind die dbb Landesbünde, die dbb bundesfrauenvertretung, die dbb 
seniorenvertretung und die dbb jugend vertreten. Als nächster Sitzungstermin der BTK 
ist der 11. Oktober 2023 vorgesehen. An diesem Tag soll die Forderung zur Einkommens-
runde mit den Ländern diskutiert und beschlossen werden.

Die Vereinigung Cockpit (VC) ist der 
Verband der Verkehrsfl ugzeugführer, 
Verkehrshubschrauberführer, Flugin-
genieure und Fluglehrer für die ent-
sprechenden Lizenzen in Deutsch-
land. Sie vertritt die Interessen von 
heute rund 10.000 Cockpitbesat-
zungsmitgliedern aus allen deut-
schen Flugbetrieben, auch schon 

Vereinigung Cockpit während ihrer Ausbildung. Die wesentli-
chen Ziele der VC sind die Mitwirkung am 
Wohl der Zivilluftfahrt sowie die Wahrung 
und Verfolgung der berufs- und tarifpoli-
tischen Interessen ihrer Mitglieder. Diese 
erreicht die VC unter anderem durch:
- Einwirkung auf die Gesetzgebung
- Abschluss von Tarifverträgen
- Mitbestimmung bei der Gestaltung 

der Gehalts- und übrigen Arbeitsbedin-
gungen

- Information der Öff entlichkeit über 
die berufspolitische, sozialpolitische 
und wirtschaftliche Lage der Cockpit-
besatzungen

Höchstes und wichtigstes Gremium ist 
die Mitgliederversammlung. Sie wählt 
den Vorstand. Der Beirat ist die ständige 
Vertretung der Mitgliedschaft gegen-
über dem Vorstand. Für die Durchfüh-
rung von Tarifverhandlungen werden 
Tarifk ommissionen gebildet. 
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Autobahn

Aufsichtsratswahl Autobahn GmbH

Kolleginnen und Kollegen von 
VDStra., komba und BTB-GIS wählen!
Nachdem in den Betrieben die Wahl der Delegierten erfreulich abgeschlossen worden ist, fi ndet die 
Delegiertenversammlung am 28. September 2023 in Berlin statt. Die dbb-Fachgewerkschaften VDStra., 
komba und BTB-GIS treten mit drei Kandidatinnen und Kandidaten auf einer gemeinsamen Gewerk-
schaftsliste sowie auf der Liste für die Arbeitnehmer/-innen mit sechs Kandidatinnen und Kandidaten an. 
Gemeinsam wollen wir die Autobahn GmbH als zukunftsfähigen Arbeitgeber erhalten und weiterentwi-
ckeln. Wir wollen die Sicherheit Deines Arbeitsplatzes gewährleisten und natürlich im Aufsichtsrat mit-
gestalten. Nur mit Deiner Stimme können wir machtvoll auftreten. Wählen! Gewinnen! Gestalten! Jede 
Stimme für die Vertreterinnen und Vertreter von VDStra., komba und BTB-GIS zählt!

Ich werde den Beschäftigten im Aufsichtsrat eine 
starke Stimme geben und dafür kämpfen, dass 
Tarifverträge eingehalten und keine Beschlüsse 

einseitig zulasten der Kolleginnen und Kolle-
gen gefasst werden. Mir ist die Sicherheit Deines 

Arbeitsplatzes ganz besonders wichtig!

Volker Geyer

dbb-Gewerkschaftsliste

Ich werde mich im Aufsichtsrat unter 
anderem dafür einsetzen, dass die Autobahn 

GmbH ein genauso verlässlicher Arbeitgeber wird, 
wie es die Straßenbauverwaltungen 

der Länder sind.

Hermann-Josef Siebigteroth

Ich werde mich im Aufsichtsrat 
unter anderem dafür einsetzen, dass die 
Autobahn GmbH für uns alle – Frauen 

und Männer – ein attraktiver 
Arbeitgeber wird.

Sandy Decker

Liste der Bewerber/-innen für die Arbeitnehmervertreter/-innen von VDStra., komba, BTB-GIS

Nach dem Transformationsprozess geht es mir 
darum, soziale – technisch gut ausgestattete – 

Arbeitsplätze zu schaff en. Dazu gehört die 
Verhinderung von weiteren Privatisierungen oder 

der Auslagerung von Arbeitsplätzen.

Frank Bonnes

Ich möchte ein zukunftsfähiges Unternehmen 
mit familien- und behindertengerechten 

Arbeitsbedingungen und Chancengleichheit 
bei berufl icher Weiterentwicklung 

mitgestalten.

Ronald Braun

Mir geht es um Transparenz, die Sicherung 
der fi nanziellen Ausstattung der Autobahn GmbH 
und um die Verhinderung weiterer ÖPP-Projekte. 
Darüber hinaus ist mir die Gleichstellung ein ganz 

besonderes Anliegen.

Monika Spielberg

Ich möchte bei der Autobahn GmbH die 
Richtung mitbestimmen und den hohen 

Stellenwert des Betriebsdienstes im Aufsichtsrat 
einfordern. Die Beamtinnen und Beamten 
müssen integriert und gefördert werden.

Sabine Bollacher

Ich möchte und werde mich im 
Aufsichtsrat für die Interessen der 

Kolleginnen und Kollegen einsetzen 
und die Beschlüsse des Aufsichtsrats 

in diesem Sinne beeinfl ussen. 

Kirsten Peveling

Ich werde mich für eine ausgewogene 
Entscheidungsfi ndung im Aufsichtsrat einsetzen. 

Ein positives Arbeitsumfeld entsteht nur bei 
einer guten Kommunikation von 

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern, der 
Arbeitgeberseite und dem Aufsichtsrat.

Bernhard Becker
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Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) 
Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung | Kommentar

Begründet von Dr. Karl Hauck, fortgeführt von Prof. Dr. Wolfgang Noftz, herausgegeben von Prof. Dr. 
Dagmar Oppermann, Honorarprofessorin an der Georg-August-Universität Göttingen, Loseblatt-Kom-
mentar in zwei Ordnern, inklusive Ergänzungslieferung 2 / 23 (Juni 2023), 3.068 Seiten, Erich Schmidt Ver-
lag, 216 Euro, ISBN 978 3 503 11063 6

Tragfähige Entscheidungen zu allen Fragen der Gemeinsamen Vorschriften für die Sozialversicherung fin-
det man in diesem Kommentarwerk. Das garantieren die praxisorientierten Erörterungen der exzellenten 
Autoren aus Judikative, Exekutive und den Sozialversicherungen. Das SGB IV bildet mit dem Allgemeinen 
Teil die Grundlage für die Einordnung des Rechts der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Rentenversiche-
rung in das Sozialgesetzbuch. Die Lieferung enthält weitere Überarbeitungen und Neukommentierun-
gen, die Gesetzesänderungen aus dem 8. SGB IV-ÄndG erforderlich gemacht haben. Daneben wurden 
die Kommentierungen zu § 20 aktualisiert. In aktualisierter Fassung enthalten sind zudem wichtige Ver-
ordnungen zum Sozialversicherungsrecht. 

Das neue Hessische Personalvertretungsgesetz 
Gesetzestext und Synopse des alten und neuen Rechts

Von Michael Kröll und Carlo Weber, 296 Seiten, 1. Auflage 2023, kartoniert, Bund-Verlag, 36 Euro,  
ISBN 978 3 7663 7311 3

Das Hessische Personalvertretungsgesetz (HPVG) wurde umfassend neu strukturiert und modernisiert. 
Mit der Novellierung erfährt es verbesserte Beteiligungsrechte für Beschäftigte des öffentlichen Diens-
tes, dienstrechtliche Anpassungen und grundsätzliche Weiterentwicklungen, die auch dem technischen 
Fortschritt Rechnung tragen. Die Schwerpunkte zur Novellierung des HPVG:
- Mitbestimmung bei den Grundsätzen des Gesundheits- und Eingliederungsmanagements und bei 

Arbeitsformen außerhalb der Dienststelle
- Mitwirkung bei Verfahren der Verwaltungsdigitalisierung
- Regelung des Verfahrens bei Anhörung
- Grundsätze des Datenschutzes für die Personalratsarbeit
- Möglichkeit der elektronischen Kommunikation zwischen Dienststelle und Personalrat
Die Autoren vergleichen die neuen mit den bisherigen Vorschriften, machen Anmerkungen zu den 
wesentlichen Änderungen und zeigen die sich ergebenden Handlungsmöglichkeiten für Personalräte. 

Rechte des Betriebsrats bei personellen Einzelmaßnahmen 
Handlungshilfe für Betriebsräte zu § 99 BetrVG

Von Inge Böttcher, Helga Nielebock, 146 Seiten, 8. Auflage 2023, kartoniert, Bund Verlag, 22 Euro,  
ISBN 978 3 7663 7353 3

Die Mitbestimmung des Betriebsrats bei personellen Einzelmaßnahmen gehört zu den wichtigsten 
Bereichen der Betriebsverfassung. Der Betriebsrat hat auf die Rechte der einzelnen Arbeitnehmenden 
zu achten und gleichzeitig die kollektiven Interessen der Belegschaft zu wahren. Dieser Ratgeber liefert 
treffende Argumente, um bei personellen Einzelmaßnahmen wirksam Einfluss zu nehmen. Beispiele, 
Übersichten und Checklisten veranschaulichen die Rechtsmaterie und helfen bei der praktischen Umset-
zung. Er enthält Auskunft und Anleitung für Betriebsräte zu: 
- den Handlungsmöglichkeiten bei der Personalplanung
- der Beteiligung bei Personalentscheidungen nach § 99 BetrVG
- der Möglichkeit, die Zustimmung zu personellen Maßnahmen zu verweigern
- der Sicherung der Beteiligungsrechte des Betriebsrats
Vorteile auf einen Blick:
- Kompakte, gut verständliche Darstellung 
- schafft Klarheit und bietet Hilfe für die Praxis auf aktuellem Rechtsstand 
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Rechtsprechung

Ausschluss der höchsten  
Entgeltgruppen von der  
Hauptstadtzulage verstößt nicht 
gegen arbeitsrechtlichen  
Gleichbehandlungsgrundsatz

Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs-
grundsatz begründet keinen Anspruch 
von Beschäftigten des Landes Berlin, die 
nach den Entgeltgruppen 14 oder 15 ver-
gütet werden, auf die Gewährung der 
Hauptstadtzulage auf der Grundlage von 
§ 74a Absatz 8 BBesG BE (Landesarbeits-
gericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
21. April 2023, Aktenzeichen 12 Sa 513/22). 

Der Fall

Die Klägerin war seit 2007 beim Land 
Berlin beschäftigt, zuletzt als Schulleite-
rin in Vollzeit, und wurde nach Entgelt-
gruppe (EG) 15 TV-L vergütet. Über die lan-
desrechtliche Regelung des § 74a BBesG 
BE gewährt das Land Berlin Beamtinnen 
und Beamten bis einschließlich der Besol-
dungsgruppe A 13 eine Hauptstadtzulage 
von 150 Euro monatlich. § 74a Absatz 8 
lautet: „Den Arbeitnehmern des Landes 
kann in entsprechender Anwendung der 
Absätze 1 bis 7 eine Hauptstadtzulage 
gewährt werden.“ 
Durch Rundschreiben erklärte der Berli-
ner Finanzsenator, den Tarifbeschäftig-
ten in den EG 1 bis 13 in Anwendung von 
§ 74a Absatz 8 die Hauptstadtzulage zu 
gewähren. 
Die Klägerin beantragte die Hauptstadt-
zulage und berief sich auf den allgemei-
nen und den arbeitsrechtlichen Gleich-
behandlungsgrundsatz und auf die 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Das 
Arbeitsgericht gab der Klage statt. Auf 
die Berufung des beklagten Landes hin 
wies das Landesarbeitsgericht (LAG) die 
Klage ab.

Die Entscheidung

Laut LAG ist der arbeitsrechtliche Gleich-
behandlungsgrundsatz hier nicht 
anwendbar, weil ein reiner (vermeintli-
cher) Normvollzug vorliegt. Der arbeits-
rechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz 
setzt aber ein gestaltendes Verhalten des 
Arbeitgebers voraus. Mit der Nichtberück-
sichtigung der Beschäftigten in den EG 
14 und 15 hat das Land nur eine jeden-
falls seinem Verständnis nach in § 74a 
BBesG BE angelegte Beschränkung nach-
vollzogen. Auch das Schreiben des Finanz-

senators weist nicht auf eine gestal-
tende Entscheidung hin. Vielmehr ist das 
Land nicht davon ausgegangen, dass die 
„Kann“-Formulierung aus § 74a Abs. 8 es 
dazu ermächtige, die Hauptstadtzulage 
Beschäftigten der EG 14 oder 15 zu gewäh-
ren. § 74a Absatz 8 ist so auszulegen, dass 
die Formulierung „kann“ nur die Möglich-
keit eröffnet, die Zulage den Beschäftig-
ten zu gewähren, die dem angezielten 
Personenkreis innerhalb der Beamten-
schaft entsprechen, also nur den EG 1 
bis 13. 
Auch der verfassungsrechtliche Gleich-
heitssatz steht dem nicht entgegen. 
Das mit der Regelung verfolgte Ziel, die 
Attraktivität des Landes als Arbeitgeber 
zu steigern, genügt den Anforderungen 
an einen sachlichen Grund für eine Diffe-
renzierung. 

Das Fazit

Die Entscheidung ist schlüssig. Ob die 
Hauptstadtzulage wenigstens für die EG 
1 bis 13 erhalten bleibt, ist aber ohnehin 
fraglich. Die Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) hat Berlin bereits 2020 aufge-
fordert, die Zahlung der Zulage einzustel-
len. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass 
das Land Berlin die TdL verlassen muss. 
Der Beschluss wurde jedoch bis zum  
31. Oktober 2025 ausgesetzt. Im Gegenzug 
für die Aussetzung verzichtete Berlin auf 
sein Stimmrecht in der TdL für die Dauer 
der Zahlung der Zulage. Ob Berlin an der 
Zahlung der Zulage festhalten wird, bleibt 
abzuwarten. 

Keine zeitdynamische  
Fortgeltung des TVöD aufgrund 
eines Änderungsvertrags

Der in einem Änderungsvertrag verwen-
dete Hinweis, dass sonstige, bisherige 
Regelungen des Arbeitsvertrags unbe-
rührt bleiben, ist bei einer dem Arbeit-
nehmenden bekannten wirtschaftlichen 
Notlage des Arbeitgebers eine bloße 
Wissenserklärung (Landesarbeitsgericht 
Sachsen-Anhalt, Urteil vom 10. Mai 2023, 
Aktenzeichen 5 Sa 367/21).

Der Fall

Die Klägerin arbeitet als OP-Schwester 
bei der Beklagten. Diese beschäftigt in 
drei Kliniken circa 1.800 Mitarbeitende. 
Der 1992 geschlossene Arbeitsvertrag der 

Klägerin mit der Rechtsvorgängerin der 
Beklagten hatte zum Inhalt, „dass sich das 
Arbeitsverhältnis nach dem BAT-O und 
den diesen ergänzenden, ändernden oder 
ersetzenden Tarifverträgen bestimmt“. 
Die Beklagte war aufgrund schlechter 
wirtschaftlicher Lage nur bis zur Kündi-
gung zum 31. Dezember 2012 Mitglied im 
Kommunalen Arbeitgeberverband Sach-
sen-Anhalt. Die Nachwirkung endete am 
31. März 2013. 
Die Beklagte versuchte, um Einsparungen 
bemüht, zuvor erfolglos, mit der Gewerk-
schaft die wöchentliche Arbeitszeit tarif-
vertraglich zu reduzieren. Die Beklagte 
schloss 2012 dann wenigstens eine Rege-
lungsabrede mit dem Betriebsrat, um 
dem wirtschaftlichen Schaden entgegen-
zusteuern. Hintergrund und Inhalt der 
Regelungsabrede wurden in vielfacher 
Weise mit den Beschäftigten diskutiert. 
In Umsetzung dessen schlossen die Par-
teien 2013 einen Änderungsvertrag. In Zif-
fer 2.1 verzichteten die Beschäftigten auf 
Sonderzahlungen. Im Gegenzug erhielten 
sie in Ziffer 2.2 einen besonderen Kün-
digungsschutz und drei zusätzliche freie 
Tage. In Ziffer 2.3 war normiert, dass im 
Übrigen die Regelungen des Arbeitsver-
trags unberührt bleiben. Ziffer 2.4 sah 
vor, dass der Änderungsvertrag endet, 
sobald ein neuer mit der Gewerkschaft 
abgeschlossener Haustarifvertrag, der 
eine Absenkung der Arbeitszeit vorsieht, 
in Kraft tritt. 
Bis zum 31. März 2014 wandte die Beklagte 
den TVöD dynamisch an, danach sta-
tisch. Mit ihrer Klage verlangte die Kläge-
rin sowohl die Feststellung, dass auf ihr 
Arbeitsverhältnis der TVöD-VKA Anwen-
dung findet, als auch die Zahlung von 
Tariflohndifferenzen ab September 2018. 
Sie macht geltend, die Bestimmungen 
des TVöD seien unter anderem deswe-
gen zeitdynamisch anzuwenden, da es 
sich bei dem Änderungsvertrag um einen 
so genannten Neuvertrag handele. Eine 
solche Einstufung habe zur Folge, dass 
die Bestimmungen des TVöD zeitdyna-
misch anzuwenden seien. Der Ände-
rungsvertrag bringe zum Ausdruck, dass 
die frühere Bezugnahmeklausel aus dem 
Arbeitsvertrag von 1992 Inhalt des gegen-
seitigen Parteiwillens in 2013 sei. Das 
Arbeitsgericht Magdeburg wies die Klage 
ab. Auch in der Berufungsinstanz unter-
lag die Klägerin. 

Die Entscheidung

Das LAG hat die Berufung als unbegrün-
det zurückgewiesen. Die Bestimmun-
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gen des TVöD sind auf das Arbeitsver-
hältnis nicht dynamisch anzuwenden, 
da ein so genannter Altvertrag vorliege. 
Der vor dem 1. Januar 2002 abgeschlos-
sene Vertrag, das heißt ein so genann-
ter Altvertrag, beinhaltet mit der origi-
nären Bezugnahmeklausel nur eine so 
genannte Gleichstellungsabrede. Eine sol-
che ersetzt die eventuell fehlende Tarifge-
bundenheit von Arbeitnehmenden und 
führt zur Anwendung von Tarifregelwer-
ken auf das Arbeitsverhältnis. Infolgedes-
sen sind die Regelungen des TVöD nach 
Verbandsaustritt der Beklagten und Ende 
der Tarifgebundenheit nur noch statisch 
anzuwenden. 
Auch der spätere Änderungsvertrag hat 
an der Einordnung als Altvertrag nichts 
geändert. Dies ergibt sich durch Ausle-
gung der Verträge. Verträge sind nach 
§§ 133, 157 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
so auszulegen, wie die Parteien sie nach 
Treu und Glauben unter Berücksichti-
gung der Verkehrssitte verstehen muss-
ten. Entscheidend ist, ob die originäre 
Bezugnahmeklausel zum Gegenstand der 
rechtsgeschäftlichen Willensbildung der 
Vertragsparteien gemacht worden ist. 
Nebst dem Wortlaut sind auch außerhalb 
der Vereinbarung liegende Umstände ein-
zubeziehen. Ziel von Ziffer 2.2 ist es, durch 
allgemeine Kostensenkungen die Gesell-
schaft zu sanieren und den Standort zu 
sichern. Die Beschäftigten wurden auch 
intensiv in den Prozess, Inhalt und Hinter-
grund der Regelungsabrede eingebunden. 
Hierdurch lernte die Klägerin die wirt-
schaftliche Lage der Beklagten kennen. 
Die wirtschaftliche Sanierung der Beklag-
ten durch notwendige Kostensenkungen 
stünde offen im Widerspruch dazu, eine 
dynamische Geltung des TVöD zu verein-
baren und damit die Arbeitsentgelte zu 
erhöhen. Die Klägerin konnte daher nicht 
davon ausgehen, dass eine dynamische 
Geltung des TVöD erzielt werden sollte. 
Auch der Gesamtzusammenhang der 
Bestimmungen des Änderungsvertrags 
spricht gegen die Behauptung, eine dyna-
mische Anwendung des TVöD sei gewollt. 
Gerade Ziffer 2.1 und 2.2 zeigen deut-
lich, so das LAG, dass den begünstigen-
den Regelungen in Form eines besonde-
ren Kündigungsschutzes und zusätzlicher 
freier Tage ungünstige Regelungen gegen-
überstehen. Es ist ein Ausgleich der Posi-
tionen angestrebt und gerade keine deut-
liche Begünstigung der Klägerin durch 
eine etwaige dynamisierende Anwen-
dung des TVöD. Ebenso wenig sei Ziffer 
2.4 ein Zeichen für die Behauptung, es sei 
eine dynamisierte Anwendung gewollt. 

Diese zeige nur, dass die Vereinbarungen 
des Änderungstarifvertrags enden sollen, 
wenn ein Haustarifvertrag geschlossen 
wird. Dadurch wurde deutlich, dass die 
Beklagte das Ziel verfolgte, die Arbeits-
bedingungen erst durch diesen Hausta-
rifvertrag für alle Mitarbeitenden zu ver-
einheitlichen. Eine bereits jetzt angelegte 
Vereinheitlichung der Arbeitsbedingun-
gen für eine dynamische Anwendung des 
TVöD widerspräche diesem Ziel. 
Der durchschnittliche Vertragspartner 
konnte aufgrund des erkennbaren Rege-
lungszwecks des Änderungsvertrags, 
der begleitenden Umstände und des 
Vertragswortlauts auch nicht aufgrund 
von Ziffer 2.3 davon ausgehen, dass die 

Beklagte einen Rechtsbindungswillen 
gefasst hatte. Es ist eine bloße Wissens-
erklärung ohne Rechtsbindungswillen.  
Daher sind die geltend gemachten Dif-
ferenzvergütungsansprüche auch nicht 
gegeben.

Das Fazit

Die Entscheidung ist ein beispielhaftes 
Urteil wie aus dem Lehrbuch – klar, struk-
turiert und überzeugend. Bei Austritt 
von Arbeitgebenden aus dem Kommuna-
len Arbeitgeberverband sind gute Haus-
tarifverträge notwendig, um einen aus-
reichenden Schutz für die Beschäftigten 
erhalten zu können. 



Mittlerweile kommen wir  
von Fachkräfteengpässen zu  
Arbeitskräfteengpässen.
Oliver Stettes, Arbeitsmarktexperte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW), im Tagesspiegel am 20. Juli 2023

Name*

Vorname*

Straße*

PLZ/Ort*

Dienststelle/Betrieb*

Beruf

Beschäftigt als*:

 Tarifbeschäftigte/r    Azubi, Schüler/in
  Beamter/Beamtin    Anwärter/in
  Rentner/in     Versorgungsempfänger/in

  Ich möchte weitere Informationen über den dbb erhalten.
  Ich möchte mehr Informationen über die für mich 

 zuständige Gewerkschaft erhalten.
  Bitte schicken Sie mir das Antragsformular zur Aufnahme 

 in die für mich zuständige Gewerkschaft.

Unter dem Dach des dbb bieten kompetente Fachgewerkschaften eine starke Interessenvertretung  
und qualifizierten Rechtsschutz. Wir vermitteln Ihnen gern die passende Gewerkschaftsadresse.
dbb beamtenbund und tarifunion, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, 
Telefon: 030. 40 81 - 54 00, Fax: 030. 40 81 - 43 99, E-Mail: tarif@dbb.de, Internet: www.dbb.de

Datum / Unterschrift

Bestellung weiterer Informationen

Datenschutzhinweis: Wir speichern und verarbeiten die uns mitgeteilten Daten, um den uns erteilten Auf-
trag zu erfüllen. Die mit einem Sternchen* versehenen Daten sind Pflichtdaten, ohne die eine Bearbeitung 
nicht möglich ist. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 (1) b DSGVO. Wenn Sie Informationen über 
eine Mitgliedsgewerkschaft wünschen, so geben wir Ihre Daten dorthin weiter. Sonst erfolgt keine Weiter-
gabe an Dritte, sondern lediglich an Auftragsverarbeiter. Wir löschen die Daten, wenn sie für die verfolgten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist: dbb beamtenbund 
und tarifunion, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Telefon: 030. 40 81 - 40, Telefax: 030. 40 81 - 49 99, E-Mail: 
post@dbb.de. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter derselben Anschrift oder unter: 
E-Mail: datenschutz@dbb.de. Informationen über Ihre Rechte als Betroffener sowie weitere Informationen 
erhalten Sie hier: www.dbb.de/datenschutz

Zitat des Monats:

Wenn wir als dbb im Rahmen von Tarifver-
handlungen die zunehmenden Schwierig-
keiten bei der Personalgewinnung anspre-
chen und konkrete Lösungen für dieses 
drängende Problem anbieten, begegnet 
uns die jeweilige Arbeitgeberseite oft mit 
scheinbarem Unverständnis. Engpässe 
an einzelnen Stellen werden manchmal 
zugestanden, wobei es sich aus Arbeit-
gebersicht nicht um ein grundsätzliches 
Problem handele, sondern allenfalls um 
punktuelle Schwierigkeiten bei bestimm-
ten Fachkräften. 
Dass dem längst nicht mehr so ist, bekräf-
tigt der Tagesspiegel in seinem Artikel. 
Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) wird damit 

zitiert, dass der Personalmangel auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt aktuell dreimal 
so groß sei wie noch vor zwölf Jahren. Die 

Anspannung am Arbeitsmarkt betreffe 
alle Berufsbereiche. Dies bekräftigt Oliver 
Stettes vom Institut für deutsche Wirt-
schaft (IW) und führt weiter aus, dass sich 
mittlerweile der demografische Wandel 
bemerkbar mache und die betrieblichen 
Einstellungskosten durch den merklich 
erhöhten Suchaufwand deutlich anstie-
gen. 
Um bei der Suche nach Personal nicht 
abgehängt zu werden, müssen auch die 
Arbeitgebenden im öffentlichen Dienst 
schnell umdenken. Die Berufe im öffent-
lichen Dienst müssen in allen Bereichen 
spürbar aufgewertet werden. Nur so kann 
seine Funktionsfähigkeit für die Zukunft 
sichergestellt werden. 


